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EDITORIAL
Wandel – oder alles verändert sich permanent. 
Ein Gedanken, der mich stärker beschäftigt als 
auch schon. Mein Berufsleben neigt sich lang-
sam dem Ende zu. Damit wird sich bei mir per-
sönlich einiges wandeln. Es heisst Abschied 
nehmen von Personen, mit denen ich über 
Jahre gut und intensiv zusammengearbeitet 
habe. Loszulassen gilt es auch von einer äus-
sert spannenden und bereichernden Tätigkeit. 
Für mich ist jetzt schon klar, der Wandel, der 
mir im nächsten Jahr bevorsteht, kann nur ge-
lingen, wenn ich ihn aktiv angehe und gestalte.

Wandel wird es auch in der Gemeindeabteilung 
geben. Geprüft wird eine Zusammenlegung mit 
der Abteilung Register und Personenstand. Auch 
wenn es dadurch zu einigen Veränderungen kom-
men wird, bin ich überzeugt, dass der Wandel der-
art gestaltet wird, dass es für die Gemeinden zu 
keinen spürbaren Auswirkungen kommen wird. 

Wandel – er macht auch vor den Gemeinden 
nicht halt. Die Herausforderungen sind bekannt. 
Es sind dies insbesondere der Fachkräfteman-
gel, die künstliche Intelligenz sowie Datenschutz- 
und Datensicherheit. Die Geschäfte werden 
komplexer, Bürgerinnen und Bürger anspruchs-
voller. Sie wollen die Dienstleistungen der Ge-
meinden möglichst jederzeit und überall bezie-
hen können und verlangen dies auch ein. Selbst 
wenn es bei den diesjährigen Gesamterneue-
rungswahlen auf kommunaler Ebene so ist, dass 
es vermehrt zu Kampfwahlen kommt, dürfte es 
künftig nicht einfacher werden, die Ämter zu be-
setzen. Schliesslich werden zurzeit auch die Ge-
meindestrukturen diskutiert. Verschliessen Sie 
sich dieser Diskussion nicht. Beteiligen Sie sich 
daran. Ich wünsche mir engagierte Gemeinden, 
die den Wandel aktiv angehen und gestalten. 

Wandel heisst für mich nicht, dass al-
les Bewährte über Bord zu werfen ist. Die 
nicht einfache Kunst besteht  darin, dif-
ferenzieren  zu können, wo    Anpassun-

gen   nötig und  wo Festhalten angebracht ist.

Wandel – noch ist es nicht so weit. Bis zu mei-
ner Pensionierung bin ich in gewohnter Wei-
se für Sie und die Aargauer Gemeinden da.

Beim letzten Editorial habe ich erwähnt, dass 
das nächste möglicherweise durch die künstli-
che Intelligenz erstellt werden wird. Ich kann Ih-
nen versichern, dass dies nicht der Fall ist. Noch 
habe ich meine Gedanken zum Wandel eigen-
ständig ohne fremde Hilfe zu Papier gebracht.

Martin Süess, Leiter Gemeindeabteilung
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AKTUELLE THEMEN
Herzliche Gratulation zu den kommunalen 
Wahlen 2025
Mit den kommunalen Wahlen, welche in zahl-
reichen Aargauer Gemeinden am 28. Septem-
ber 2025 stattgefunden haben, sind wichtige 
personelle Weichen gestellt worden. Die Ge-
meindeammänner-Vereinigung des Kantons 
Aargau gratuliert allen neu- und wiederge-
wählten Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räten herzlich zur Wahl und wünscht ihnen 
viel Freude, Ausdauer und Erfolg bei der ver-
antwortungsvollen und wichtigen Aufgabe im 
Dienst der Gemeinde und der Bevölkerung.

Leider gibt es auch immer wieder die Situation, 
dass bisherigen Gemeinderatsmitgliedern die 
Wiederwahl nicht gelingt. Diesen Behördenmit-
gliedern dankt die GAV für die geleistete Arbeit 
und wünscht einen guten Abschluss der laufen-
den Legislatur sowie für die Zukunft alles Gute. 

Den neuen Mitgliedern in den Exekutiven wün-
schen wir einen guten Start in ihre Amtszeit und 
ein rasches Einfinden in die vielfältigen Themen 
und Herausforderungen der Gemeindeführung. 
Mit ihrem Engagement leisten Sie einen zentralen 
Beitrag zum Funktionieren unserer Gemeinden – 
und damit zum Erfolg unseres föderalen Systems. 
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz zum Wohl der 
Bevölkerung und für eine lebendige, zukunfts-
orientierte Gemeindepolitik im Kanton Aargau.

Die GAV als Verband der politischen Interes-
senvertretung der Aargauer Gemeinden möch-
te alle Gemeinderatsmitglieder dazu motivieren, 
sich untereinander zu vernetzen, um gegen-
seitig von den Erfahrungen und dem Know-
how zu profitieren. Um diesen Austausch an-
zustossen, lädt die GAV am Nachmittag vor 
ihrer Generalversammlung vom 12. März 2026 
zu einem Willkommens- und Kennenlernan-
lass in Untersiggenthal ein. Die Einladung 
und die Details zu dieser Veranstaltung folgen. 

Anhörung «Revision Personalgesetz»
Die kantonale Personalgesetzgebung regelt in 
erster Linie die Anstellungsbedingungen für die 
Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung. Die 
Gemeinden können ein eigenes Dienst- und Be-
soldungsreglement für ihr Personal erlassen. Ver-
fügt eine Gemeinde über ein solches nicht oder 
beinhaltet es Lücken, so gelten die Bestimmun-
gen des kantonalen Personalrechts sinngemäss. 
Aus diesem Grund nimmt die GAV auch mate-
riell Stellung zum kantonalen Personalgesetz.

Die GAV unterstützt die geplanten Anpassun-
gen im Personalgesetz mehrheitlich, da sie 
sowohl dem Kanton als auch den Gemeinden 
Flexibilität und Rechtssicherheit bringen. So 
befürwortet die GAV die Verlängerung befriste-
ter Anstellungen bei Projekten, die Einführung 
der Anstellung mit Lohnzahlung im Stunden-
lohn, die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung 
über das Pensionsalter hinaus sowie die An-
passungen bei Bewährungsfrist, Kündigungs-
fristen und Änderungskündigungen. Diese 
Instrumente sind auch für die Gemeindeverwal-
tungen im Hinblick auf den Fachkräftemangel 
und eine zeitgemässe Personalführung wichtig.

Die GAV anerkennt zudem die Notwendig-
keit einer Rechtsgrundlage für Abfindungen, 
mahnt aber zu einer zurückhaltenden Anwen-
dung. Positiv beurteilt wird die Klärung von 
Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Äm-
tern – mit dem Hinweis, dass Gemeinderats-
mandate weiterhin vereinbar bleiben müssen.

Zustimmung findet auch die Einführung von 
vorsorglichen Massnahmen, die Stärkung des 
Whistleblowing-Schutzes sowie die paritäti-
sche Besetzung der Schlichtungsbehörde. Kri-
tisch sieht die GAV jedoch eine Ausweitung 
des Schlichtungsverfahrens auf die Gemein-
den: Diese würde die Gemeindeautonomie er-
heblich tangieren. Sollte eine solche Auswei-
tung dennoch erfolgen, 
fordert die GAV eine 
angemessene Ver-
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tretung der Gemeinden in der Behörde.

Mit ihrer Stellungnahme macht die GAV deut-
lich: Ein modernes Personalrecht ist not-
wendig, muss aber die Handlungsspiel-
räume der Gemeinden respektieren und 
darf deren Autonomie nicht einschränken.

Neuer Leitfaden für ein IKS in Aargauer Ge-
meinden
Eine interdisziplinär zusammengesetzte Arbeits-
gruppe erarbeitete für die Aargauer Gemeinden 
einen „Praxisorientierten Leitfaden zur effizien-
ten Einführung eines internen Kontrollsystems 
(IKS)“. In der Arbeitsgruppe wirkten die Prä-
sidenten des Verbands Finanzfachleute Aar-
gauer Gemeinden, Daniel Baumgartner, des 
Verbands Aargauer Gemeindeschreiberinnen 
und Gemeindeschreiber, Michael Widmer und 
Felix Tidow von der kantonalen Finanzaufsicht 
mit. Die Arbeitsgruppe wurde zudem von einem 
externen Dienstleister fachlich und bei der Pro-
jektabwicklung unterstützt. Der Leitfaden er-
gänzt die bereits bestehenden Praxishilfen.
 
Der Leitfaden richtet sich sowohl an Gemeinden, 
die neu ein IKS einführen als auch an Gemein-
den, die ihr bestehendes IKS ergänzen möch-
ten. Die Dokumentation begleitet die Gemein-
deratsmitglieder und Verwaltungskader dabei 
bereits bei der Vorbereitung des Projektstarts, 
beim Start selbst als auch bei der Projektein-
führung und dem -abschluss. Ein erstes Kapitel 
widmet sich den übergeordneten Instrumenten 
wie beispielsweise dem Liquiditätsmanage-
ment, der Aufgaben- und Finanzplanung oder 
dem Verzeichnis der aktuellen Versicherungen, 
die allesamt regelmässig nachzuführen sind. 
Ein zweiter Schwerpunkt befasst sich mit den 
übergeordneten IT-Instrumenten. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Datenschutz, die Sicher-
stellung einer wirksamen Cyber-Security oder 
adäquate und aktuelle Regelungen der Zugriffs-
berechtigungen. Der dritte Teil ist den Schlüs-
selprozessen und der Sicherstellung wirksamer 
Kontrollen gewidmet. So sind beispielsweise 
Kontrollen bei Prozessen wie dem Inkasso von 

Steuerforderungen, für das Vermeiden von De-
ckungslücken bei Versicherungen oder aber zur 
Sicherstellung, dass alle steuerpflichtigen Per-
sonen im Steuerregister verzeichnet sind, sehr 
wichtig. Die Empfehlungen für die vierte Phase 
nach dem Projektabschluss regelt die Dokumen-
tation des IKS und Massnahmen, um die ständi-
ge Aktualisierung der Dokumentation zu sichern.
 
Das Aargauer Gemeindegesetz schreibt vor, 
dass der Gemeinderat in der Gemeinde für die 
Regelung der internen Kontrolle zuständig ist. 
Zudem ist zu erwarten, dass nach der Totalrevi-
sion des Gemeindegesetzes strengere gesetzli-
che Vorgaben zum IKS gelten werden. Um diese 
Kontrollen systematisch zu regeln, haben bereits 
etliche Gemeinden im Aargau ein IKS eingeführt. 
Ein IKS bildet die Grundlage, um die Risiken 
einer Gemeinde systematisch zu erkennen und 
zu beurteilen. Gestützt auf diese Erkenntnisse 
können mit geeigneten organisatorischen Mass-
nahmen, angepassten Führungs- und Steue-
rungsinstrumenten und gezielten Eigenkontrol-
len Risiken minimiert und eliminiert werden. So 
können präventiv finanzielle Verluste vermieden 
und Reputationsschäden verhindert werden.

Die Unterlagen dazu können hier heruntergela-
den werden.

VERSCHIEDENES
Termine 2026
Der Vorstand der GAV hat folgende Termine für 
das Jahr 2026 festgelegt:

•	 13. Januar 2026, Vorstandssitzung
•	 17. Februar 2026, Vorstandssitzung
•	 12. März 2026 (Nachmittag), Willkommens- 

und Kennenlernanlass und Informationsver-
anstaltung zur Totalrevision Gemeindege-
setz

•	 12. März 2026 
(Abend), General-
versammlung

https://www.ag.ch/de/themen/staat-politik/gemeindeaufsicht/finanzaufsicht/risikomanagement-und-iks
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•	 24. März 2026, Vorstandssitzung
•	 28. April 2026, Vorstandssitzung
•	 26. Mai 2026, Vorstandssitzung
•	 23. Juni 2026, Vorstandssitzung
•	 25. August 2026, Vorstandssitzung
•	 22. September 2026, Vorstandssitzung
•	 20. Oktober 2026, Vorstandssitzung
•	 24. November 2026, Vorstandssitzung
•	 15. Dezember 2026, Vorstandssitzung
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